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"Förderung überbetriebli

cher Berufsbildungsstätten 

(VBS)" im BundesinstiTut 

für Berufsbildung, Bann 

Entwicklung und Förderung 
überbetrieblicher Berufsbildungs
stätten in den neuen Bundesländern 

Der Aufbau eines Netzes von über
betrieblichen Berufsbildungsstät
ten im östlichen Teil Deutschlands 
ist berufsbildungspolitisch eine 
sehr bedeutsame Aufgabe, die we
sentlich höhere konzeptionelle An
forderungen stellt, als dies bei der 
Schaffung überbetrieblicher Aus
bildungskapazitäten in den alten 
Bundesländern der Fall war. Ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit, wird 
im folgenden beschrieben, welche 
Probleme aus heutiger Sicht zu 
meistern sind, was bei der Förde
rung ÜBS in den neuen Bundeslän
dern zu bedenken ist und was ge
fördert werden kann. 

Ausgangssituation 

Bildet die mittelständische Wirtschaft in den 

alten Bundesländern rd. zwei Drittel aller 

Lehrlinge aus, so sind die Ausbildungsstruk

turen in den neuen Bundesländern, aber auch 

weitgehend die Strukturen der beruflichen 

Weiterbildung von den regional übergreifen

den Kombinaten und Großbetrieben geprägt 

worden. Den rd. 70 Prozent der betriebli

chen Ausbildungsleistungen, die auf die 

volkseigenen Kombinate und Betriebe der In

dustrie, Bau- und Landwirtschaft entfielen, 

stand eine äußerst schwache Ausprägung der 

Leistungen für Betriebe des Handels und des 

Dienstleistungsbereichs mü 25 Prozent so

wie des Handwerks mit fünf Prozent gegen

über. Die zentrale Steuerung der betriebli

chen Qualifizierungsmaßnahmen hatte zu 

diesen Disproportionen und zu Konzentratio

nen geführt. Während in den alten Bundes

ländern durchschnittlich drei Auszubildende 

pro Ausbildungsbetrieb zu verzeichnen sind, 

waren es in der ehemaligen DDR ca. 70. Auf 

ein Viertel der Ausbildungsbetriebe konzen

trierten sich drei Viertel der Auszubilden

den. Dies waren Betriebe mit mehr als 500 

Beschäftigten. Sie bildeten für kleinere Be

triebe in - verordneter und geplanter 

"Kooperation" mit aus. 1 

Die im Jahr 1991 in Gang gekommene Ent

flechtung der Kombinate und Betriebe hat 

deshalb regionale Überkapazitäten bzw. re

gionale Unterversorgungen an betrieblichen 

Ausbildungsplätzen entstehen lassen. Weite

re, zum Teil gravierende Veränderungen in 

der Versorgung ergaben sich aus der Privati

sierung bzw. Stillegung von Betrieben oder 

Betriebsteilen. Auch von den unabdingbar 

notwendigen betrieblichen Sanierungs- und 

Rationalisierungsmaßnahmen gingen negati

ve Auswirkungen auf das Angebot an be

trieblichen Ausbildungsplätzen aus, ebenso 

von der erforderlichen Umstrukturierung des 

Angebots nach Berufsfeldern. Die Verluste 

an betrieblichen Ausbildungsplätzen 

(1990 /91 mehr als 30 000) konnten im Vor

feld des Ausbildungsjahres 1991 /92 nicht 

durch Neuschaffungen kompensiert werden. 

Zur kurzfristigen Schaffung von Ausbil

dungsplätzen erließ deshalb der Bundesmini

ster für Bildung und Wissenschaft (BMBW) 

die Ausbildungsplatz-Förderrichtlinien vom 

13. 6. 1991, wonach ein einmaliger Zuschuß 

von 5 000,- DM für jeden eingestellten Aus

zubildenden privaten Arbeitgebern mit 
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höchstens 20 Beschäftigten gewährt werden 

kann. Eine weitere Kompensation wird z. Z. 

durch außerbetriebliche Berufsausbildung in 

sogenannten Ausbildungsringen erreicht, die 

zumeist von den Industrie- und Handelskam

mern in Zusammenarbeit mit anderen Trä

gern gebildet werden. Ausbildung in Ausbil

dungsringen und außerbetrieblichen Einrich

tungen freier Träger kann in den neuen Län

dern als Übergang akzeptiert werden. Auf 

längere Sicht steht diese Übergangssituation 

dem Aufbau des dualen Berufsausbildungs

systems entgegen, wenn nicht die Betriebe 

angehalten werden, sukzessiv die Ausbil

dung wieder in eigene Verantwortung zu 

übernehmen. 

Erfordernisse und 
konzeptionelle Ziele 

Die wirtschaftlichen Erfordernisse, insbe

sondere die Auflösung der bisherigen Pro

duktionstiefe der großen Betriebe in Rich

tung auf vielfaltige selbständige Produktions

stufen geben die Entwicklungsrichtung in 

den neuen Ländern vor. Mit der Entwicklung 

einer kleinbetriebliehen mittelständischen 

Wirtschaftsstruktur und der Schaffung von 

neuen Ausbildungsplätzen im Handwerk 

wächst der Bedarf an ergänzender überbe

trieblicher Berufsausbildung und an überbe

trieblicher Fort- und Weiterbildung. Der 

Aufbau eines bedarfsgerechten, regional aus

gewogenen Angebots an überbetrieblichen 

Berufsbildungsplätzen ist deshalb zwingend 

notwendig und gehört zu den vorrangigen 

Aufgaben der Berufsbildungspolitik. Über

betriebliche Berufsbildungsstätten haben in 

erster Linie die Aufgabe, Kenntnisse und 

Fertigkeiten zu vermitteln, die Klein- und 

Mittelbetriebe als Ausbildungsleistungen 

nicht oder nicht ausreichend erbringen kön

nen (qualitativer Aspekt). Andererseits kön

nen diese Klein- und Mittelbetriebe erst 

durch überbetriebliche Berufsbildungsstätten 

betriebliche Ausbildungsplätze anbieten 

(quantitativer Aspekt). 

Die Erfordernisse der Finanzierung und För

derung von überbetrieblichen Berufsbil

dungsstätten in den neuen Ländern leiten 

sich somit prinzipiell aus den gleichen 

Grundsätzen her, wie sie für die Unterstüt

zung der mittelständischen Wirtschaft auf 

westdeutschem Gebiet gegolten haben und 

noch gelten. Ausbildungsbereite kleine und 

mittlere Betriebe sollen in die Lage versetzt 

werden, eine vollwertige, modernen Anfor

derungen gerecht werdende, Ausbildung an

bieten zu können. Der Situation in den neuen 

Bundesländern ist über die prinzipiell im ge

samten Bundesgebiet geltenden Ziele hinaus 

mit verschiedenen Förderkonditionen ent

sprochen worden. 

Dem Aspekt des Qualitätsgefälles zwischen 

der Ausbildung in Großbetrieben einerseits 

und der Ausbildung in kleinen und mittleren 

Betrieben andererseits muß hierbei in den 

neuen Ländern besondere Aufmerksamkeit 

gewidmet werden. Die übernommene Wirt

schaftsstruktur sowie die materiellen Ausbil

dungsvoraussetzungen bieten den kleinen 

und mittleren Betrieben vergleichsweise un

günstige Startchancen, Ausbildung an mo

dernen Maschinen und Geräten entsprechend 

den Anforderungen des Berufsbildungsgeset

zes und der Handwerksordnung sowie der 

anspruchsvoller werdenden Nachfrage des 

Beschäftigungssystems zu leisten. Die Be

rufsbildungspolitik der Bundesregierung für 

das Gebiet der neuen Länder soll deshalb 

u. a. auch durch zielgerichtete Förderung 

überbetrieblicher Berufsbildung dazu beitra

gen, daß die Ausbildungsleistungen der 

Klein- und Mittelbetriebe qualitativ und 

quantitativ mit den Inhaltsanforderungen der 

anerkannten Ausbildungsberufe und den 

Strukturveränderungen des Wirtschafts- und 

Beschäftigungssystems mitwachsen können. 

Mit der Eigenfinanzierung der hierzu erfor

derlichen überbetrieblichen Berufsbildungs

stätten wären die sich gerade erst konstitu

ierenden zuständigen Stellen (Kammern) 

bzw. anderen Trägerorganisationen überfor

dert. Für das Gebiet der neuen Länder ver-
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stärken sich die o. g. grundsätzlichen Finan

zierungserfordernisse aus folgenden Gründen: 

• Die Klein- und Mittelbetriebe sind auf 

qualifizierte Fach- und Führungskräfte ange

wiesen, wenn sie eine angemessene Markt

position erreichen wollen; ihre Aus- und 

Weiterbildungsbereitschaft muß gestärkt 

werden. 

I ÜBS haben Kenntnisse 
und Fertigkeiten 

zu vermitteln, die Klein- und 
Mittelbetriebe nicht 
erbringen können 

• Für das Aufholen des Modernitätsrück

standes bedürfen die kleinen und mittleren 

Ausbildungsbetriebe der verstärkten Unter

stützung, denn in der Umstrukturierungspha

se der Wirtschaft werden die Anstrengungen 

naturgemäß vorrangig und fast ausschließlich 

auf das wirtschaftliche Erstarken gerichtet 

sein. 

• Die im Aufbau befindlichen Länderver

waltungen und Wirtschaftsorganisationen 

dürften erst in einigen Jahren in der Lage 

sein, einen angemessenen Finanzierungsbei

trag beim Aufbau eines Netzes von überbe

trieblichen Berufsbildungsstätten zu leisten. 

• Für die Finanzierung der laufenden Ko

sten der neugeschaffenen überbetrieblichen 

Berufsbildungsstätten werden sich wegen der 

voraussichtlichen erst mittelfristig überwind

baren Finanzschwäche der Trägerorganisa

tionen wesentlich höhere Finanzierungsan

forderungen an die öffentliche Hand - vor

rangig an den Bund - ergeben, als dies im 

Rahmen des leistungsfähigen kleinbetriebli

ehen Sektors in West-Deutschland notwendig 

war. 

Die Berücksichtigung der genannten Sach

verhalte in modifizierten Förderkonditionen 

für die neuen Bundesländer und einer für ge

wisse Zeit vorzusehenden Erweiterung der 

fürderbaren Kosten war notwendig, um den 

Umstrukturierungsprozeß zu beschleunigen. 



Bewilligte und beantragte Fördervorhaben Überbetriebliche Berufsbildungsstätten in 

der Stufenausbildung Bau -neue Länder 

Stand : Oktober 1991 

• Schwein 

Erfurt • 

• Walldorf 

Im Zuge der zunehmenden Leistungsfähig

keit der Wirtschaft kann die Förderung von 

den spezifischen Anforderungen auf ein nor

males Maß zurückgeführt werden. 

In der bildungspolitischen Diskussion wird 

zur groben Einschätzung des Bedarfs an 

überbetrieblichen Bildungskapazitäten in den 

Neubrandenburg • 

Oranienburg • 

Frankfurt/0. • 
Potsdam • Senzig 

Dresden• 

Brand-Erbisdarf • 
•Giauchau 

• 

neuen Bundesländern eine Vergleichsberech

nung vorgenommen, die vom Bestand an Ka

pazitäten in den alten Bundesländern ausgeht 

(bei 60,0 Mio. Einwohner rd. 600 überbe

triebliche Berufsbildungsstätten mit rd. 

77 000 Ausbildungsplätzen). Dies würde be

deuten, daß in den neuen Ländern ca. 150 

überbetriebliche Berufsbildungsstätten mit 

rd. 20 000 Ausbildungsplätzen geschaffen 

werden müßten. Aufgrund der Erfahrungen 

aus der bisherigen Förderung überbetriebli

cher Berufsbildungsstätten nach dem soge

nannten "Schwerpunkt-Programm", wonach 

in den alten Bundesländern ein Ausbauziel 

von 77 100 Ausbildungsplätzen erreicht wer

den soll , sollten solche Bedarfszahlen keine 

festgeschriebenen Planungsziele werden. 

Welcher Bedarf an überbetrieblichen Berufs

bildungsstätten in den neuen Bundesländern 

sich tatsächlich herauskristallisieren wird, 

läßt sich aus heutiger Sicht bei der unsiche

ren Datenlage nicht verläßlich feststellen. 

Sachverhalte wie z. B. 

• Entwicklung der Betriebsstrukturen in 

den jeweiligen Regionen, 

• Entwicklung der Leistungsfähigkeit und 

Finanzkraft der Wirtschaft, 

• künftiges Bildungsverhalten der Jugendli

chen, 

• bildungspolitische Entscheidungen der 

Länder zum Auf- und Ausbau des Berufs

schulsystems 

bedürfen der ständigen Analyse, um einen 

sinnvollen Einsatz erheblicher Bundesmittel 

bei der Förderung überbetrieblicher Berufs

bildungsstätten zu gewährleisten. 

Unter diesem Aspekt hat der BMBW eine 

mehrstufige Förderkonzeption entwickelt: 

• In der ersten Stufe orientiert sich die För

derung situationsbedingt auf das Handwerk, 

die Kleinindustrie und die Bauwirtschaft mit 

dem Schwerpunkt der Überbrückung regio

naler und sektoraler Über- bzw. Unterkapa

zitäten (Umstrukturierungsphasen). 

• Die aus der Umstrukturierungsphase ge

wonnenen Erkenntnisse müssen in die weite

re Bedarfs- und Standortplanung eingehen. 

Deshalb soll sich die Förderung erst in der 

zweiten Stufe auf den längerfristigen Bedarf 

der Wirtschaft einstellen. 

• In der dritten Stufe sollen Möglichkeiten 

zur Ausdifferenzierung angeboten werden. 

• Die vierte Stufe dient der Arrondierung 

des verfügbaren Netzes an überbetrieblichen 

Berufsbildungsstätten und verlagert das 
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Schwergewicht der Förderung auf die Mo

dernisierung der bestehenden Stätten. 

Eine Einteilung der Förderung in bestimmte 

Zeitabschnitte läßt sich daraus nicht ableiten. 

Die Umstrukturierung der Wirtschaft, die 

Entwicklung der Leistungsfahigkeit der Un

ternehmen und Wirtschaftsorganisationen 

und die sich mittel- und langfristig herausbil

denden Erfordernisse an überbetriebliche 

Berufsbildungsmaßnahmen verlangen ein 

hohes Maß an Flexibilität. Situationsbedingt 

ist es erforderlich, bei der Bedarfs- und Staud

ortplanung überbetrieblicher Berufsbildungs

stätten ein hohes Maß an Übereinstimmung 

mit den Spitzenorganisationen der Wirt

schaft, mit den zuständigen Stellen nach dem 

Berufsbildungsgesetz, den Fachverbänden, 

den obersten Bundes- und Landesbehörden 

und der Arbeitsverwaltung zu erreichen. 

Es zeichnet sich ab, daß sich zunächst regio

nale Schwerpunkte mit den früheren Be

zirkshauptstädten und weiteren Orten mit er

kennbar überdurchschnittlichen Qualifizie

rungsbedürfnissen der Wirtschaft herausbil

den, und zwar überwiegend für die Berufs

felder Bau, Metall und Elektro und für den 

kaufmännisch-verwaltenden Bereich. 

Im Vorfeld der weiteren Planung soll der be

sonderen Lage in den neuen Bundesländern 

bei der Vielfalt unterschiedlicher Interessen 

Rechnung getragen werden, indem spezielle 

Konzepte und Planungshilfen entwickelt und 

erarbeitet werden, zum Beispiel 

• Methoden zur Bedarfs- und Standortpla

nung, 

• Information und Beratung potentieller 

Träger überbetrieblicher Berufsbildungsstät

ten über Planung und Projektdurchführung, 

• Berücksichtigung des Umweltschutzes, 

• Substanzerhaltung als Folge der Bauwei

se der ehemaligen DDR, 

• Betriebswirtschaftliche Führung überbe

trieblicher Berufsbildungsstätten (Manage

ment, Marketing), 

• Umstrukturierung der Landwirtschaft, 

• Möglichkeiten für die überbetriebliche 

Berufsbildung im Hotel- und Gaststättenge

werbe, in der Tourismusbranche, für den 

kaufmännisch-verwaltenden Bereich. 

Förderungsvoraussetzungen 

Die Förderung aus dem Haushalt des BMBW 

erfolgt auf der Grundlage - der Veröffentli

chung des BMBW "Orientierungen zu dem 

Förderprogramm überbetrieblicher Berufs

bildungsstätten in den neuen Bundesländern" 

vom Juni 1991 - der näheren Ausführungen 

und Verfahrensregelungen zur Investitions

kosten-Förderung bzw. zur Förderung lau

fender Kosten überbetrieblicher Berufsbil

dungsstätten in den neuen Bundesländern 

(Handlungshinweise des BIBB) - der 

Haushalts- und Verwaltungsvorschriften des 

Bundes. 

Die Förderung ist an Voraussetzungen zur 

Trägerschaft überbetrieblicher Berufsbil

dungsstätten gebunden: 

Inhaltlich 

Entsprechend den "Orientierungen" des 

BMBW sollen überbetriebliche Bildungsstät

ten in erster Linie in Ergänzung der betrieb

lichen Ausbildung fachpraktische, berufliche 

Fertigkeiten und fertigungsbezogene Fach

kenntnisse durch systematische überbetrieb

liche Lehrgänge vermitteln. Bundeseinheitli

che und, soweit solche nicht bestehen, lan

deseinheitliche oder vom BIBB genehmigte 

Lehrpläne sollen beachtet werden. 

Die Lehrinhalte sind mit den beruflichen 

Schulen abzustimmen, damit Überschnei

dungen zur schulischen Ausbildung vermie

den werden. Der Zugang zu den Lehrgängen 

darf nicht an eine bestimmte Organisations

zugehörigkeit der Ausbildungsbetriebe ge

bunden werden. Für Fort- und Weiterbil

dungsmaßnahmen sind vergleichbare Unter

weisungsprogrammezugrunde zu legen. 
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Rechtlich I organisatorisch 

Als Träger überbetrieblicher Berufsbildungs

stätten kommen in Betracht: 

• juristische Personen des öffentlichen 

Rechts wie Selbstverwaltungsorganisationen 

der Wirtschaft (z. B. Kammern) und kommu

nale Körperschaften (z. B. Städte), 

• gemeinnützige juristische Personen des 

privaten Rechts (z. B. gemeinnützige Ver

eine, gemeinnützige GmbHs). 

Einrichtungen, die überwiegend dem 

Zwecke eines Betriebes oder Verbandes oder 

dem Erwerb dienen, können nicht gefördert 

werden. Der Träger muß nachweisen, in 

welcher Form er die Finanzierung der Folge

kosten der getätigten Investitionen sicherstel

len will. Der Träger der überbetrieblichen 

Berufsbildungsstätten hat einen Koordinie

rungsausschuß, in dem Arbeitgeber, Arbeit

nehmer und Vertreter der Berufsschulen mit 

gleichen Stimmanteilen vertreten sind, zu 

bilden. Der Ausschuß hat insbesondere die 

Aufgabe, eine regionale Abstimmung der 

Berufsbildungsmaßnahmen zwischen Be

trieb, überbetrieblicher Berufsbildungsstätte 

und Berufsschule herbeizuführen. Beschlüs

se des Ausschusses bindenjedoch den Träger 

der überbetrieblichen Berufsbildungsstätte 

weder in finanzieller noch in personeller 

Hinsicht. Ist der Träger eine öffentlich-recht

liche Selbstverwaltungseinrichtung der Wirt

schaft, so kann der bei ihr bestehende Be

rufsbildungsausschuß die Funktion des Koor

dinierungsausschusses mit übernehmen. 

Gefördert werden können: 

1. Investitionskosten-Förderung 
Gefördert werden können alle Investitionsko

sten, die zur Schaffung und Ausstattung not

wendiger, moderner funktionstüchtiger 

Werkstatträume, sonstiger Lehr- und Unter

richtsräume, Internatsplätze, Küchen- und 

Kantinenräume, Verwaltungsräume anfallen 

(Bau- und Ausstattungskosten). Neubauten 



sollten nur gefördert werden, wenn entspre

chende Gebäude und Werkstätten im festge

legten Einzugsgebiet nicht zur Verfügung ste

hen. Zu den Bauinvestitionen zählen Neu-, 

Erweiterungs- und Umbaukosten sowie Ko

sten der baulichen Modernisierung. Zu den 

Ausstattungsinvestitionen zählen insbesonde

re die notwendigen Maschinen, Geräte, 

Werkzeuge und Gegenstände der Betriebs

und Geschäftsausstattung sowie Lehr- und 

Lernmittel. 

Zur Beschleunigung des Antragsverfahrens 

und zur besseren Abwicklung der Durchfüh

rung des Projektes können auch Leistungen 

berücksichtigt werden, die durch die Betreu

ung einer westdeutschen Institution (Kam

mern oder Fachverbände) entstehen. Hierfür 

sind allerdings Förderhöchstgrenzen festge

legt worden. 

Es werden Zuschüsse zu den ausgabewirksa

men, fürderfähigen Kosten gewährt (Anteil

finanzierung) . Die Zuschußhöhe beträgt bis 

auf weiteres bis zu 90 Prozent der zuwen

dungsfähigen Ausgaben. Für Leistungen des 

Betreuungspartners beträgt der Zuschuß zu

nächst bis zu 80 Prozent der berücksichti

gungsfähigen Ausgaben bzw. bis zu ein Pro

zent der zuwendungsfähigen Investitions

kosten. 

Es können auch Vorhaben in den alten Bun

desländern gefördert werden, wenn sie der 

Durchführung überbetrieblicher Berufsbil

dungsmaßnahmen für Teilnehmer aus den 

neuen Ländern dienen und die Erweiterung 

der bestehenden überbetrieblichen Berufsbil

dungsstätten vergleichsweise wirtschaftlicher 

als eine Neuerrichtung in den neuen Bundes

ländern und in Ost-Berlin ist. In diesem Fall 

beträgt der Bundeszuschuß allerdings höch

stens bis zu 65 Prozent der zuwendungsfähi

gen Ausgaben. 

Die Eigenbeteiligung richtet sich nach der 

Finanzkraft des Antragstellers. Sie soll zehn 

Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben 

betragen. Die Förderung mit Bundesmitteln 

kann nur vom Rechtsträger der überbetriebli

chen Berufsbildungsstätten oder seinem 

westdeutschen Kooperationspartner bean

tragt werden. 

I Das Schwergewicht soll 
auf Maschinen- und 

Geräteausstattung gelegt 
werden 

Um zügig notwendige, überbetriebliche Be

rufsbildungskapazitäten aufzubauen, werden 

sich zunächst die Zuschüsse hauptsächlich 

für Investitionen bei Bauvorhaben auf die 

dringendsten Erfordernisse wie Bausanie

rung, Renovierungen, ggf. Umbauten be

schränken. Das Schwergewicht der Förde

rung soll auf die für eine moderne Berufsbil

dung erforderliche Maschinen- und auch Ge

räteausstattung gelegt werden. 

2. Förderung laufender Kosten 
Für einen begrenzten Zeitraum können die 

laufenden Kosten vom Bund gefördert wer

den, und zwar 

• zur Vorbereitung des Betriebes, 

• zum laufenden Betrieb überbetrieblicher 

Berufsbildungsstätten. 

Die Förderung von Aufwendungen für die 

Vorbereitung des Betriebes setzt voraus, daß 

die Errichtung oder Erweiterung der überbe

trieblichen Berufsbildungsstätten aus dem 

Haushalt des Bundes gefördert wurde (Inve

stitionskosten-Förderung für Bau- und I oder 

Ausstattungsvorhaben) und die geschaffenen 

Bildungskapazitäten in erster Linie der 

Durchführung überbetrieblicher Berufsaus

bildungsmaßnahmen dienen. Die notwendi

gen Personal- und Sachausgaben können be

zuschußt werden. Der Zuschuß beträgt bis 

auf weiteres bis zu 80 Prozent der zuwen

dungsfähigen Ausgaben, sofern andere öf

fentliche Mittel nicht gewährt werden. Die 

Förderung wird auf einen Zeitraum bis zu 

sechs Monaten je Förderahschnitt begrenzt. 

Die Förderung des laufenden Betriebes über

betrieblicher Berufsbildungsstätten bezieht 

sich auf die Nutzung der vorhandenen Be

rufsbildungskapazitäten in überbetrieblichen 

Berufsbildungsstätten für ergänzende über

betriebliche Berufsausbildungsmaßnahmen. 

Andere Bildungsmaßnahmen können nicht 

berücksichtigt werden. Die Förderung ist 

nicht von einer vorherigen Investitionska

sten-Förderung durch den Bund abhängig. 

Sie ist begrenzt auf das Jahr der Inbetrieb

nahme und sechs folgende Haushaltsjahre. 

Der Zuschuß beträgt 

• 6 000,- DM für einen gewerblichen 

Ausbildungsplatz, 

• 4 800,- DM für einen kaufmännischen 

Ausbildungsplatz , 

• 3 600,- DM für einen Internatsplatz. 

Die Beträge gelten pro genutztem Platz als 

Höchstbeträge unter Zugrundelegung einer 

Nutzung / Auslastung von 40 Teilnehmerwo

chen pro Jahr. Der Pauschalbetrag wird nur 

für je voll erbrachte 40 Teilnehmerwochen 

pro Jahr gewährt. 

Im übrigen darf darauf hingewiesen werden, 

daß auf die Förderung kein Rechtsanspruch 

besteht. Sie erfolgt nur im Rahmen verfügba

rer HaushaltsmitteL 2 

Zuständigkeiten 

Überbetriebliche Berufsbildungsstätten kön

nen bundesseitig auch aus dem Haushalt des 

Bundesministers für Wirtschaft (BMWi) und 

der Bundesanstalt für Arbeit gefördert wer

den. Im Interesse eines koordinierten Auf

baus eines Netzes überbetrieblicher Berufs

bildungsstätten wurde zwischen dem BMBW 

und dem BMWi ein abgestimmtes Verfahren 

zur Förderung ÜBS vereinbart, welches mit 

der Bundesanstalt für Arbeit hinsichtlich der 

Abgrenzung zwischen überbetrieblicher und 

außerbetrieblicher Berufsausbildung beraten 

wurde. Danach gilt folgendes: 

1. Überbetriebliche Berufsbildungsstätten, 

die sowohl der ergänzenden Berufsausbil-
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dung als auch der Qualifizierung Erwachse

ner in Maßnahmen der beruflichen Fortbil

dung und Umschulung dienen (multifunktio

nale Nutzung), werden grundsätzlich ge

meinsam aus den Haushalten des BMBW 

und des BMWi gefördert. 

2. Als Ausnahme von diesem Grundsatz 

gelten: 

a) Überbetriebliche Berufsbildungsstätten, 

die ausschließlich der Berufsausbildung die

nen , sowie überbetriebliche Berufsbildungs

stätten für die Bauwirtschaft werden schwer

punktmäßig aus dem Haushalt des BMBW 

gefördert. 

b) Überbetriebliche Berufsbildungsstätten, 

die ausschließlich Fortbildungszwecken des 

Handwerks dienen (z. B. Fortbildung zum 

Handwerksmeister) , werden aus dem Haus

halt des BMWi gefördert. 

c) Überbetriebliche Berufsbildungsstätten, 

die der Lösung arbeitsmarktpolitischer An

forderungen dienen, werden grundsätzlich 

aus dem Haushalt der Bundesanstalt für Ar

beit gefördert. Der BMBW und der BMWi 

können sich bei Bedarf an der Förderung 

dieser überbetrieblichen Berufsbildungsstät

ten beteiligen. 

In Absprache übernimmt der federführende 

Zuwendungsgeber die Koordinierung des 

Antrags- und Bewilligungsverfahrens und 

schaltet die zur Prüfung des Bedarfs, der 

Zweckmäßigkeit und der Angemessenheil 

der Kosten zuständigen Stellen (Gutachter

Stellen, Bauverwaltung) ein. 

Bisherige Aktivitäten des BIBB 

Es ist den Trägern ÜBS und den Antragstel

lern in den neuen Bundesländern freigestellt, 

ob sie sich bei der Profilierung ihrer Bil

dungsstätte und der Antragstellung für För

dermittel der Beratung durch die westdeut

schen Partnerorganisationen oder durch das 

BIBB bedienen. Die weitaus meisten Bera

tungswünsche wurden an das BIBB herange

tragen. 

Die Dimension der Umstellung des Berufs

bildungssystems in den neuen Ländern 

(5 600 Berufsbildungseinrichtungen, 3 500 

Trägerbetriebe, 54 000 Lehrkräfte, 350 000 

Auszubildende, Ministerien, Verwaltungen, 

Institute usw.) , unzureichende Kompetenzen 

auf allen Ebenen, der Wegfall staatlicher Zu

schüsse für die praktische Berufsausbildung, 

das Ablaufen der Sperrfristen für die Auflö

sung von Internaten und Betriebsakademien, 

Informationsdefizite, Finanznöte u. a. Grün

de führten zur Jahreswende 1990 /91 zur Lö

sung von Lehrverträgen, Entlassung von 

Lehrkräften, Schließung von Ausbildungs

stätten, Berufsberatungszentren u. a. Ein

richtungen der Berufsbildung und verursach

ten einen hohen Bedarf an qualifizierter 

Beratung. 

In einer Fachtagung des BMBW und des 

BIBB am 14. I 15. Januar 1991 wurde die Be

rufsbildungspraxis über die Förderkonditio

nen informiert. 

Seit Januar 1991 besteht eine Arbeitsgruppe 

der zuständigen Abteilung im BIBB in Ber

lin. Sie führt umfassende Beratungen zu Fra

gen der Berufsbildungsstätten-Förderung, 

ausgehend von der Erläuterung des rechtli

chen Rahmens des dualen Systems, bis zur 

praktischen Betreibung einer überbetriebli

chen Berufsbildungsstätte durch. 

In Koordinierungsgesprächen mit den Gut

achter-Stellen wurde festgelegt, daß bei der 

Prüfung der Förderungsvoraussetzungen 

(z . B. regionaler Bedarf, Aus- und Fortbil

dungsprogramm, Raum- und Ausstattungs

programm) auf die Nutzung regional vorhan

dener Kapazitäten geachtet und die Förde

rung auf Berufsfelder konzentriert wird, wel

che die wirtschaftliche Neustrukturierung 

erfordert. 

In der Zusammenarbeit zwischen den Gut

achtern und dem BIBB werden derzeit Pla

nungshilfen überarbeitet bzw. neu aufgelegt 

und ein Weg angestrebt, in bestimmten Be

rufsfeldern die Bewilligung zu beschleuni

gen, indem sogenannte "Ausstattungsbau-
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steine" für den Werkstattbereich ÜBS in be

stimmten Berufsfeldern angeboten werden. 

Diese Qualitätsstandards bezogen auf die zu 

schaffenden Plätze erleichtern den Antrag

stellern wie den Zuschußgebern die Realisie

rung des Fördervorhabens. 

Schwierigkeiten der Antragsteller wegen der 

unsicheren Eigentumsverhältnisse an Grund

stücken und Gebäuden sowie das Einbringen 

des geforderten zehnprozentigen Eigenan

teils wurden mit Vertretern der Treuhand

Anstalt beraten. Dies führte zu den Be

schlüssen des Vorstandes der Treuhand-An

stalt vom Februar und April 1991, wonach 

gemeinnützigen Trägern Ausbildungsein

richtungen unter bestimmten Auflagen zu be

vorzugten Mieten, in Erbpacht oder zum 

Kauf unter Stundung des Kaufpreises zur 

Verfügung gestellt werden können. 

Beispielhaft wurde in gemeinsamen Gesprä

chen und bilateralen Beratungen zwischen 

dem BMBW, dem BIBB, der Treuhand-An

stalt, dem Hauptverband der deutschen Bau

industrie, den Landesverbänden der Bauin

dustrie und den Gutachtern ein Netz von 

Lehrbauhöfen konzipiert und gefördert, wel

ches mit 13 festen Standorten eine flächen

deckende überbetriebliche Ausbildung in der 

"Stufenausbildung Bau" sichern soll. Da 

von der Bauwirtschaft eine große Schubkraft 

für die Umstrukturierung ausgeht, wurde 

auch die akute Situation berücksichtigt, in

dem eine Mehrzahl von Provisorien an 

Standorten konzeptionell einbezogen wur

den, die für die nächsten Jahre Ausbildung, 

Umschulung und Fortbildung anbieten, spä

ter aber entsprechend dem langfristigen Be

darf an ergänzender überbetrieblicher Aus

bildung aufgegeben werden können (s. Ab

bildung). Diesem Beispiel folgend laufen 

derzeit Verhandlungen mit weiteren Wirt

schaftsverbänden. 

Zur Beschleunigung des Verfahrens und zur 

Koordinierung der verschiedenen Interessen 

werden mit Landesinstitutionen, mit den zu

ständigen Stellen der Industrie, des Hand-



werks und der Landwirtschaft in den Lan

deshauptstädten sogenannte "Regionalge

spräche" durchgeführt. Dadurch sollen För

dermaßnahmen koordiniert, bedarfsentspre

chende Standortverteilung gesichert, regio

nalen und sektoralen Über- bzw. Unterkapa

zitäten bei Ausbildungsplätzen begegnet, die 

kommunikative Arbeit verbessert, die Effek

tivität der Verfahrensabwicklung erhöht, die 

Verwaltungsarbeit rationalisiert werden. 

Aus den bisher geführten zahlreichen Bera

tungsgesprächen und aus schriftlichen Einga

ben war zu erkennen, daß wegen den beste

henden Unsicherheiten bei den Antragstel

lern diese eingehend informiert werden muß

ten über 

• den Standort der überbetrieblichen Aus

bildung im dualen Berufsausbildungssystem, 

um inhaltliche und begriffliche Klärungen 

zwischen über- und außerbetrieblicher Aus

bildung herbeizuführen, 

• die Notwendigkeit der regionalen Ab

stimmung mit allen an der Berufsbildung be

teiligten Stellen, 

• Organisation und Trägerschaft überbe

trieblicher Berufsbildungsstätten und über 

Zuständigkeiten, 

• die Ausrichtung der Projekte auf das er

forderliche Maß, 

• Rechtsfragen, die mit der öffentlichen 

Förderung verbunden sind, 

• die Eigenverantwortung, die aus der Trä

gerschaft einer überbetrieblichen Berufsbil

dungsstätte erwächst, insbesondere über die 

Folgelasten, die durch den Bau einer über

betrieblichen Berufsbildungsstätte entstehen. 

Im Jahr 1991 konnten für 27 Standorte zur 

Schaffung von rd. 6 500 überbetrieblichen 

Werkstattplätzen Bewilligungen mit einem 

Volumen von rd . 36,0 Mio. DM ausgespro

chen werden. Zu den zehn Folgekasten-An

trägen konnten Zuschüsse von insgesamt rd. 

2,1 Mio. DM gewährt werden. 

Für die Förderung von Investitionskosten 

überbetrieblicher Berufsbildungsstätten wur

den 90 Anträge mit einem Antragsvolumen 

von insgesamt 480,0 Mio. DM gestellt. Nach 

dem derzeitigen Planungsstand sollen damit 

rd. 9 000 überbetriebliche Werkstattplätze 

geschaffen werden. 

Ausblick 

Für das gesamte Bundesgebiet sieht der Bun

deshaushalt 1992 des BMBW 

• für die Investitionskosteu-Förderung 90,0 

Mio. DM Ausgaben und 80,0 Mio. DM Ver

pflichtungsermächtigungen, 

• für die Förderung der laufenden Unter

haltung überbetrieblicher Berufsbildungs

stätten 15,0 Mio. DM Ausgaben 

vor. 

Entsprechend des gemeldeten und geprüften 

Bedarfs an weiterer Förderung durch den 

Bund wird die mittelfristige Finanzplanung 

fortgeschrieben . 

Der Aufbau eines Netzes überbetrieblicher 

Berufsbildungsstätten in den neuen Bundes

ländern bedarf 

• der Bewertung und Einbindung regional

und sektoralspezifischer Belange in ein Ge

samtkonzept 

• der fürderpolitischen Steuerung und der 

planerisch sinnvollen Umsetzung berufsbil

dungspolitischer Zielsetzungen . 

Diese Aufgabe kann das BIBB nicht allein 

leisten. Es ist auf die Mithilfe aller an der 

Berufsbildung beteiligten Stellen angewie

sen. Im Interesse einer zügigen Umsetzung 

dieser gemeinsamen Aufgabe geht das BIBB 

davon aus, daß es die hierfür erforderliche 

Unterstützung erhält. 

Die Probleme beim Aufbau eines Netzes lei

stungsfähiger überbetrieblicher Berufsbil

dungsstätten in den neuen Bundesländern 

zeigen, daß man die historisch gewachsenen 

Strukturen sowie die demographischen, öko

logischen, geistig-kulturellen und sozial

ökonomischen Rahmenbedingungen genau 

kennen muß, um gestaltend wirksam werden 

zu können. Weiterhin ist zu beachten, daß es 

sich bei institutionellen Strukturveränderun

gen um einen langfristigen Prozeß handelt, 

in dem die Praxis durch Übergangslösungen 

gekennzeichnet ist. Unter diesen Gesichts

punkten ist die Förderung überbetrieblicher 

Berufsbildungsstätten in den neuen Ländern 

auch ein Prozeß der Sammlung von Erfah

rungen und der Gewinnung von Handlungs

kompetenz für die Unterstützung der berufs

bildungspolitischen Reformbestrebungen in 

den osteuropäischen Ländern sowie für das 

Aufzeigen von Konsequenzen des westeuro

päischen Integrationsprozesses. 

Da auf gesamteuropäischer Ebene in der Be

rufsbildung bisher überwiegend schulisch 

ausgebildet wurde, gilt es, die Attraktivität 

des dualen Berufsausbildungssystems mit 

seinen anerkannten Erfolgen auch durch die 

überbetriebliche Berufsbildung weiter zu 

stärken. 

Dazu gehört u. a., die Verbindung zum Be

trieb und zur Berufsschule noch enger zu 

ziehen, den Technologietransfer zu erwei

tern, die Förderung besonderer Personen

gruppen zu etablieren, Aus- und Weiterbil

dung über Bausteine zertifizierbarer Zusatz

qualifikationen zu verzahnen, neue Informa

tions- und Kommunikationstechnologien ver

stärkt einzuführen und auf das erweiterte be

rufliche Qualifikationsverständnis zu reagie

ren. Mit einem derartigen Entwicklungsan

satz kann die überbetriebliche Berufsbil

dungsstätte die Innovation des eigenen 

Systems und die Adaption zu anderen Syste

men fördern . 

Anmerkungen 

1 Vgl. Autsch, B.; Brandes, H. ; Waiden, G.: Bedingun
gen und Aufgaben bei der Umgestaltung des Berufsbil
dungssystems in den neuen Bundesländern. BIBB, Berlin 
und Bann, 1991 
2 Nähere Informationen über Fördergrurulsätze und Ver
fahrerlSregelungen erteilt das BIBB, Abteilung 6. 3 im 
Dienststellenteil Berlin, Fehrbelliner Platz 3, W-/000 Ber

lin31, Telefon: 0 30186 83-1. Die veröffem/ichten "Orien
tierungen" und "Handlungshinweise" sowie die notwen
digen Antragsvordrucke können dort angefordert werden. 
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